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Zur Bedeutung der Osttransferleistungen

Die ostdeutschen Länder – einschließlich des Landes
Berlin – erhalten in erheblichem Umfang Transferleis-
tungen des Bundes und der EU zur Unterstützung des
Aufbaus der öffentlichen Infrastruktur sowie zur Finanzie-
rung gewerblicher Investitionsfördermaßnahmen und
sonstiger wirtschaftsnaher Fördermaßnahmen wie z. B.
im Bereich der Forschungs- und Innovationsförderung.
Die Osttransferleistungen an die neuen Länder bestehen
aus zwei Komponenten: 

a) Die im Solidarpaktfortführungsgesetz (SFG) fixierten
Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ)
belaufen sich gegenwärtig auf 10,53 Mrd. € und werden
letztmalig im Jahr 2019 gewährt, wobei diese Mittel ins-
besondere nach dem Jahr 2008 mit zunehmender 
Geschwindigkeit abgeschmolzen werden. Diese Mittel
werden als die Leistungen aus dem „Korb 1“ im Solidar-
pakt II bezeichnet. Mit diesen Mitteln sollen die neuen
Länder – einschließlich Berlin – in die Lage versetzt 
werden,

– die noch bestehenden Infrastrukturlücken zu schlie-
ßen sowie

– die unterproportionale kommunale Finanzkraft in
Ostdeutschland auszugleichen1.

Die SoBEZ werden den neuen Ländern seit 2002 formal
als ungebundene Bundesergänzungszuweisungen ge-
währt. Im Gegenzug haben sich die neuen Länder dazu
verpflichtet, in jährlich vorzulegenden „Fortschrittsbe-
richten Aufbau Ost“ die Verwendung der SoBEZ, die
Fortschritte beim Schließen der Infrastrukturlücke sowie
die Begrenzung der Nettoneuverschuldung zu doku-
mentieren, [siehe Finanzausgleichsgesetz (FAG) §11 
Abs. 3].

b) Bei den Verhandlungen um den Solidarpakt II hat der
Bund den neuen Ländern neben den SoBEZ weitere Mit-
tel im Umfang von bis zu 51 Mrd. € für den Zeitraum von
2005 bis 2019 zugesagt, die aus überproportionalen
Leistungen des Bundes (einschließlich der EU) bestehen.
Diese als „Korb 2“ bezeichneten überproportionalen
Leistungen des Bundes und der EU an die neuen Länder
sind gesetzlich nicht näher spezifiziert, vielmehr weisen
die gleichlautenden Erklärungen des Bundestages 

sowie des Bundesrates2 zum Solidarpakt II darauf hin,
dass der „Korb 2“ u. a.3 überproportionale Leistungen
des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben
und Finanzhilfen, EU-Strukturfondsmittel und die Investi-
tionszulage enthält. 

Die Osttransferleistungen führen dazu, dass die
Finanzausstattung der ostdeutschen Flächenländer
gegenwärtig deutlich über den Vergleichswerten in den
alten Ländern liegt. So liegt das Einnahmenvolumen – je
Einwohner gerechnet – auf der konsolidierten Landes-
und Gemeindeebene ca. 26 % über dem Niveau in den
finanzschwachen Westflächenländern,4 ca. 15 % über
dem Einnahmenniveau der westdeutschen Flächenlän-
der insgesamt und immerhin mehr als 11 % über dem
Vergleichswert der finanzstarken Westflächenländer5

(vgl. Abb. 1). Nach dem Auslaufen des Solidarpakt II wird
die Finanzausstattung der Ostflächenländer aber deut-
lich unter den Westvergleichswerten liegen, wobei die in
der Abbildung 1 dargestellten Einnahmenrelationen im
Jahr 2020 auf einer Schätzung der den ostdeutschen
Ländern insgesamt zufließenden Osttransferleistungen
beruht, die im Nachfolgenden entwickelt wird. 

Die fehlende gesetzliche Spezifikation der Leistungen
im „Korb 2“ macht es erforderlich, Schätzungen abzulei-
ten, die sowohl das Volumen als auch die zeitliche Vertei-
lung der Mittel beinhalten. Hierbei können nur solche
Mittel identifiziert werden, die den ostdeutschen Ländern
direkt in die Haushalte zufließen. Nicht betrachtet werden
somit ostspezifische steuerliche Regelungen (Inves-
titionszulage) oder ostspezifische überproportionale
Eigeninvestitionen des Bundes (wie z. B. Maßnahmen im
Bundesverkehrswegebau usw.). Allerdings ist die Be-
stimmung und insbesondere die Quantifizierung dieser
Mittel recht schwierig, da vom Gesetzgeber nicht klar
bestimmt wurde, welche Ausgabenkomponenten mit
welchem Volumen hier einzubeziehen sind. Ausgehend
von einer Analyse der Zahlungen des Bundes – sowie
der EU – an die Länder soll hier der Versuch unter-
nommen werden, für die Vergangenheit die rechneri-
schen „Korb 2“-Mittel zu bestimmen und ferner eine 
Projektion dieser Leistungen bis zum Jahr 2020 vor-
zunehmen.

Zur Quantifizierung des „Korb 2“ im Rahmen des
Solidarpakts II
Helmut Seitz*

* Prof. Dr. Helmut Seitz ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Empirische Finanzwissenschaft an der Technischen Universität Dresden.
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Ableitung der Transferzahlungen im Rahmen des
„Korb 2“

Die neuen Länder erhalten in erheblichem Umfang Leis-
tungen aus dem Bundeshaushalt sowie von der EU, wo-
bei hier allerdings zwischen „ostspezifischen“ und somit
temporär ausgelegten Bundesleistungen (einschließlich
den Leistungen der EU) und solchen Zahlungen zu unter-
scheiden ist, die vom Grundsatz allen Ländern beim Vor-
liegen der entsprechenden Voraussetzungen zustehen.
Die Transfers aus dem Bundeshaushalt an die neuen
Länder können in vier Kategorien untergliedert werden6:

1. Leistungen des Bundes im Rahmen des Finanzaus-
gleichs, die nicht ostspezifisch sind,

2. ostspezifische Leistungen des Bundes im Rahmen
des Finanzausgleichs,

3. überproportionale ostspezifische Leistungen des
Bundes im Rahmen der Mischfinanzierungstatbestän-
de sowie sonstiger Tatbestände sowie

4. sonstige nicht ostspezifische Zahlungen des Bundes
an die neuen Länder im Rahmen von Mischfinanzie-
rungstatbeständen sowie sonstiger Tatbestände.

Relativ einfach zu bestimmen sind die ersten beiden
Kategorien, da diese im Finanzausgleichsgesetz (FAG)
gesetzlich fixiert sind. Hierzu gehören die Fehlbetrags-
bundesergänzungszuweisungen (FehlBEZ) sowie die
Bundesergänzungszuweisungen für „die Kosten der

politischen Führung in kleinen Ländern“ (PolBEZ). Zur
Kategorie 2 gehören die SoBEZ sowie die im Zuge der
Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und der Sozial-
hilfe den neuen Ländern gewährten BEZ zum „Ausgleich
von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit
und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten
bei der Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und So-
zialhilfe für Erwerbsfähige“ (FAG §11 Abs. 3a). Diese um-
gangssprachlich als Hartz-IV-BEZ bezeichneten Zahlun-
gen von jährlich 1 Mrd. € sind gegenwärtig bis zum Jahr
2009 gesetzlich fixiert und werden im Jahr 2008 einer
Überprüfung unterzogen. Schwierig, da gesetzlich nicht
klar geregelt, ist hingegen die Abgrenzung der Kategori-
en 3 und 4, so dass hierzu im Nachfolgenden Quantifi-
zierungsansätze zu erarbeiten sind. Die Summe aus den
Kategorien 2 (gesetzlich fixierte SoBEZ) und 3 (die vom
Gesetzgeber weder der Höhe noch der Struktur nach
näher spezifizierten „Korb 2“-Mittel) bildet die Gesamt-
heit der „Osttransfers“. 

Um zu einer Abschätzung des Volumens der
„Korb 2“-Mittel zu kommen, wurde folgendes mehrstufi-
ge Rechenverfahren angewendet:

– In einem ersten Schritt werden die gesamten investi-
ven und laufenden Leistungen des Bundes sowie
der EU an die neuen Bundesländer (NBL) sowie die
Gesamtheit der Westflächenländer (FW) bestimmt,
wobei die diesbezüglichen Daten der Kassenstatistik
entnommen werden. Korrigiert wird hierbei für die

Quelle: Berechnet aus der Kassenstatistik, 2020: eigene Schätzung.

Abbildung 1: Pro-Kopf-Einnahmen in den Ostflächenländern im Vergleich zu den Westflächenländern im
Jahr 2005 auf der konsolidierten Landes- und Gemeindeebene und Schätzung dieser Relation im Jahr
2020 (Normierung: Westvergleichsländer=100)
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Überführung der IfG7 in SoBEZ ab dem Jahr 2002,
wobei dieser Aspekt aber für die Projektionsrech-
nung nicht relevant ist, sondern nur für die ex-post-
Betrachtung.

– In einem zweiten Schritt werden über ein einfaches
Benchmarking-Verfahren die überproportionalen ost-
spezifischen investiven und laufenden Mittel bestimmt,
die die neuen Länder vom Bund und der EU erhalten. 

– In einem letzten Schritt können dann unter der An-
nahme, dass die „Korb 2“-Mittel dem gleichen De-
gressionsmuster unterliegen wie die SoBEZ, die ge-
samten Osttransferleistungen bis zum Jahr 2019
hochgerechnet werden.

Die Zahlungen des Bundes (ohne die ehemaligen IfG-
Mittel und ohne BEZ) an die Länder8 sind der Tabelle 1
zu entnehmen, wobei die laufenden und investiven Zah-
lungen getrennt ausgewiesen werden. Während die
investiven Zahlungen des Bundes an die Westländer in
den vergangenen Jahren recht stabil waren, haben sich
die Zahlungen an die ostdeutschen Länder insgesamt
um ca. 1/3 reduziert.9 Bei den laufenden Zahlungen des
Bundes ist hingegen ein deutlicher Anstieg sowohl in den
west- als auch ostdeutschen Ländern zu verzeichnen.
Die investiven und laufenden Zahlungen der EU werden
in der Statistik nicht unmittelbar ausgewiesen. Um die
investiven Einnahmen von der EU zu schätzen, wird die
in der Kassenstatistik ausgewiesene Einnahmenart „Zu-
weisungen und Zuschüsse für Investitionen von anderen
Bereichen“ auf der Ebene der Länderhaushalte verwen-
det, in der u. a. die Gruppierungsnummer 34 enthalten
ist. Diese Gruppierungsnummer wird auf der Ebene der
staatlichen Haushalte durch die Gruppierungsnummer
346 (Investitions-Zuschüsse der EU) dominiert. Für die
Jahre 2004 und 2005 hat das Statistische Bundesamt
eine Aufspaltung der Einnahmenkomponente „Beiträge
und Zuschüsse von anderen Bereichen“ nach den Teil-
aggregaten zur Verfügung gestellt. Hierbei zeigt sich,
dass in den ostdeutschen Flächenländern ca. 98 % und
in den Westflächenländern sowie im Land Berlin ca.
70 % dieser Einnahmen auf EU-Zuweisungen entfallen.
Daher werden in den FO (Ostflächenländer) die gesam-
ten und in den Westflächenländern sowie in Berlin 70 %
dieser Einnahmen als „Investive Zuweisungen von der
EU“ angesetzt. Diese Angaben werden im oberen Teil
der Tabelle 2 ausgewiesen. Die laufenden Zahlungen
der EU an die Länder sind wesentlich schwieriger zu
identifizieren, da diese Beträge in der Einnahmenkate-
gorie „Sonstige laufende Zuweisungen und Zuschüsse
von anderen Bereichen“ enthalten sind, in denen neben
den Zuschüssen von der EU auch Geldstrafen, die Er-
stattung von Verwaltungsausgaben sowie Zuschüsse
von sonstigen Bereichen enthalten sind. Für die Jahre

2004 und 2005 hat das Statistische Bundesamt auch
hier detaillierte Informationen bereit gestellt. Demnach
entfallen in den ostdeutschen Flächenländern ca. 54 %
und in den Westflächenländern ca. 20 % der „Sonstigen
laufenden Zuweisungen und Zuschüsse von anderen
Bereichen“ auf Zahlungen von der EU. Die für die Jahre
2004 und 2005 ausgewiesenen Angaben zeigen recht
große Veränderungen dieser Zahlungen zwischen den
Jahren 2004 und 2005, so dass eine „pauschalisierte“
Schätzung dieser Beträge für den gesamten Zeitraum
von 2000 bis 2005 kaum vertretbar ist. Aus den Anga-
ben in der Tabelle 2 lässt sich ableiten, dass die investi-
ven Zahlungen der EU an die NBL seit 2000 unter
großen Schwankungen angestiegen sind, während die
laufenden Zahlungen in den Jahren 2004 und 2005 in
etwa bei einem Betrag von ca. 650 Mill. € verharrten.

Addiert man die in den Tabellen 1 und 2 ausgewiese-
nen Beträge, erhält man die Gesamtheit der an die Län-
derhaushalte fließenden investiven und laufenden Leis-
tungen des Bundes (ohne BEZ) und der EU. Ausgehend
von diesen Angaben werden in einem weiteren Schritt
die unmittelbar an die Länderhaushalte fließenden Leis-
tungen im Rahmen des „Korb 2“ (netto der Investitions-
zulage) geschätzt, in dem „die überproportionalen Leis-
tungen des Bundes und der EU“ an die neuen Länder
über folgende Vergleichsrechnung bestimmt werden:

Diese Ergebnisse sind, getrennt für die investive und lau-
fende Komponente, der Tabelle 3 zu entnehmen, wobei
als Vergleichsmaßstab die Gesamtheit der Westflächen-
länder verwendet wurde. Alternativ wurden die überpro-
portionalen Leistungen auch mit dem Durchschnitt der fi-
nanzschwachen Westflächenländer als Benchmark
berechnet. Hier ergeben sich im investiven Bereich aber
kaum Unterschiede zu den in der Tabelle 3 ausgewiese-
nen Ergebnissen. Im laufenden Bereich liegen die ge-
schätzten „Korb 2“-Mittel jedoch bei Verwendung der
FFW-Vergleichswerte ca. 20 % (ca. 300 Mill. €) unter den
in der Tabelle 3 berechneten Werten. 

Festzuhalten ist, dass die in der Tabelle 3 ausgewie-
senen investiven „Korb 2“-Mittel kaum von den Berech-
nungen10 abweichen, die der Freistaat Sachsen in sei-
nem „Fortschrittsbericht 2004“ vorgelegt hat [siehe

Überproportionale Leistungen des Bundes und der
EU an die neuen Länder

=
(Leistungen des Bundes und der EU an die neuen

Länder je Einwohner
–

Leistungen des Bundes und der EU an die Westländer)
x

Einwohnerzahl der NBL.
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Kassenstatistik sowie Angaben der Zentralen Datenstelle der Länderfinanzminister (ZDL) über
die IfG-Mittel.

Tabelle 1: Investive und laufende Zahlungen des Bundes an die Länder in Mill. Euroa

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis der Kassenstatistik sowie auf Basis weiterer Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Tabelle 2: Investive und laufende Zahlungen der EU an die Länder in Mill. Euroa

FFWb FWc FOd,e BEf

investive Zahlungen (ohne die ehemaligen IfG-Mittel)

2000 921 3.147 3.724 328

2001 912 3.090 2.695 451

2002 829 3.070 2.809 391

2003 829 3.090 2.616 389

2004 803 3.048 2.531 347

2005 807 3.142 2.197 319

laufende Zahlungen (ohne BEZ)

2000 2.308 8.495 2.510 766

2001 2.551 9.107 2.719 767

2002 2.534 9.064 2.727 807

2003 2.640 9.221 2.778 835

2004 2.681 9.381 2.713 959

2005 2.861 10.205 3.193 1.136

a) Nicht enthalten sind die (geringen) Zahlungen des Bundes an den kommunalen Sektor. – b) FFW: Finanzschwache Westflächenländer
(NI, RP, SH und SL). – c) FW: Westflächenländer insgesamt. – d) FO: Ostflächenländer. – e) In Sachsen und in Sachsen-Anhalt wurden
die investiven Zahlungen des Bundes um die Fluteffekte bereinigt, wobei für 2002 bis 2004 auf Angaben der Länder in den Fortschritts-
berichten zurückgegriffen wurde. Für 2005 wurden uns Angaben für Sachsen vom Sächsischen Finanzministerium zur Verfügung 
gestellt; die Angaben für Sachsen-Anhalt im Jahr 2005 wurden von uns mit 80 Mill. Euro geschätzt. – f) BE: Berlin.

FFWb FWc FOd BEf

investive Zahlungen

2000 108 247 733 75

2001 105 430 1.066 76

2002 120 208 1.316 52

2003 122 370 1.381 70

2004 118 405 1.423 98

2005 129 552 1.969 85

laufende Zahlungene

2004 229 819 646 189

2005 200 896 662 154

a) Nicht enthalten sind die (geringen) Zahlungen des Bundes an den kommunalen Sektor. – b) FFW: Finanzschwache Westflächenländer
(NI, RP, SH und SL). – c) FW: Westflächenländer insgesamt. – d) FO: Ostflächenländer. – e) Diese Angaben stehen nur für die Jahre 2004
und 2005 zur Verfügung. – f) BE: Berlin.
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hierzu Abbildung 38 sowie Tabelle 32 in dem Bericht],
obgleich dort ein Quantifizierungsverfahren auf Basis der
ZDL-Daten (ZDL=Zentrale Datenstelle der Länderfinanz-
minister mit Sitz in Berlin) verwendet wurde, während
hier auf die Kassenstatistik zurückgriffen wurde. Insge-
samt ergeben sich nach den Berechnungen Leistungen
im Rahmen des „Korb 2“, die sich im Jahr 2004 in den
NBL auf ca. 4,1 Mrd. € belaufen bzw. auf ca. 5 Mrd. €

unter Einbeziehung des Landes Berlin, wobei sich dieser
Betrag im Zeitraum 2001 bis 2004 kaum verändert hat
und auch die Struktur – ca. 3/4 der Zahlungen entfallen
auf den investiven Bereich – weitgehend stabil ist. Im
Jahr 2005 ergibt sich hingegen ein deutlicher Anstieg auf
ca. 4,7 Mrd. € in den NBL bzw. auf ca. 5,6 Mrd. € unter
Einbeziehung von Berlin, wobei der Anstieg zu etwa glei-
chen Teilen auf investive und laufende Komponenten
zurückzuführen ist. Die Veränderungen von 2004 auf
2005 sind im laufenden Bereich auf Leistungen des Bun-
des (vgl. Tab. 1) zurückzuführen und dürften ein Reflex
auf die Hartz-IV-Gesetzgebung sein, während im investi-
ven Bereich eindeutig die investiven Zahlungen der EU,
die im Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 deutlich höher
waren, für den starken Anstieg verantwortlich sind.

Letzteres dürfte in erheblichem Umfang durch die Ab-
rechnungsmodalitäten und die zeitlichen Abgrenzungs-
probleme in der Kassenstatistik verursacht worden sein.
Aus der Sicht des Bundes wären den hier berechneten
„Korb 2“-Mittel zumindest noch die Steuerausfälle des
Bundes infolge der Investitionszulage zuzurechnen, wo-
bei sich dieser Betrag 2004 auf ca. 680 Mill. € für die
NBL einschließlich Berlin belief, so dass sich für den
Bund bis zum Jahr 2004 keinesfalls ein „Nachweispro-
blem“ für die Erbringung der zugesagten Leistungen aus
dem „Korb 2“ ergibt [vgl. hierzu auch Abb. 38 im Fort-
schrittsbericht für das Jahr 2004].

In einem letzten Schritt wird die Gesamtheit der Ost-
transferleistungen bis zum Jahr 2019 projiziert, wobei
unterstellt wird, dass die Mittel aus dem „Korb 2“ mit der
gleichen Degressionsformel wie die des „Korb 1“ (So-
BEZ) abgeschmolzen werden. Diese Annahme ist auch
sinnvoll, da die neuen Länder zur Abnahme der „Korb 2“-
Mittel auch Kofinanzierungsanteile aufbringen müssen,
z. B. durch den Einsatz der SoBEZ. Unterstellt wird bei
den Modellrechnungen ferner, dass im Jahr 2005 der
„Korb 2“ dem entspricht, was in der Tabelle 3 für den
Durchschnitt der Jahre 2003 und 2004 ermittelt wurde,

Quelle: Eigene Berechnungen, siehe Text.

Tabelle 3: Geschätzte Leistungen aus dem „Korb 2“ an die neuen Länder und das Land Berlin in Mill. Euro
unter Verwendung der Gesamtheit der Westflächenländer als Benchmark zur Bestimmung der überpro-
portionalen Leistungen

FO+BE a FO BE

geschätzte investive Leistungen im Rahmen des „Korb 2“

2000 4.025 3.631 394

2001 3.325 2.988 337

2002 3.525 3.258 267

2003 3.241 2.967 273

2004 3.293 3.033 260

2005 3.510 3.305 206

geschätzte laufende Leistungen im Rahmen des „Korb 2“b

2000 1.457 1.039 418

2001 1.512 1.121 391

2002 1.594 1.156 438

2003 1.652 1.191 461

2004 1.716 1.118 598

2005 2.140 1.447 693

a) FO: Ostflächenländer; BE: Berlin. – b) Die laufenden Leistungen der EU wurden in den Jahren 2000 bis 2003 mit dem Durchschnitts-
wert der Jahre 2004 und 2005 angesetzt.
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so dass sich für die Ostflächenländer ein Betrag von
4.150 Mill. € ergibt.

In der Abbildung 2 werden die so berechneten Ost-
transferleistungen für den Zeitraum von 2004 bis 2019
ausgewiesen, wobei hier nur die Ostflächenländer
berücksichtigt werden. Im Jahr 2005 entsprachen diese
Mittel in den Ostflächenländern immerhin einem Volumen
von ca. 12,7 Mrd. €, wovon allein 8,5 Mrd. € (ca. 67 %)
auf die SoBEZ entfielen, was einem Anteil von ca. 21,6 %
der bereinigten Einnahmen der Länder und Kommunen
in Ostdeutschland entsprach. Somit ist mit der Rück-
führung der Osttransferleistungen ein erheblicher Ein-
nahmenrückgang in den ostdeutschen Ländern verbun-
den.

Schlussfolgerungen

Mit den hier präsentierten Berechnungen wurde der Ver-
such unternommen, die „Korb 2“-Mittel, die im Rahmen
des Solidarpaktes II an die Ostflächenländer fließen sol-
len, zu quantifizieren. Hierbei ist zu beachten, dass die
durch die Investitionszulage anfallenden tax expenditures
beim Bund nicht berücksichtigt werden, da diese auch
nicht zu unmittelbaren Zuflüssen bei den neuen Ländern
führen. Ferner unterstellen die Modellrechnungen, dass
die „Korb 2“-Mittel – abgesehen von der Investitionszu-
lage – den neuen Ländern auch effektiv als Zahlungen
des Bundes (oder der EU) zufließen. Ob dies tatsächlich
der Fall sein wird und überhaupt sinnvoll ist, kann und

soll hier nicht thematisiert werden. So wird der Bund da-
rum bemüht sein, sich auch andere Bundesleistungen
für die neuen Länder als „Korb 2“-Leistungen anrechnen
zu lassen, wie z. B. Bundesverkehrswege in Ostdeutsch-
land usw. Somit gilt, dass unsere „Korb 2“-Quantifizie-
rung eine Obergrenze für die „Korb 2“-Mittel definiert und
damit in der Tendenz zu einer aus heutiger Sicht eher op-
timistischen Einnahmenprojektion führt. Allerdings ist zu
beachten, dass in der Begründung zum Art. 143c Abs. 3
GG in der im Rahmen der „Föderalismusreform I“ verab-
schiedeten Grundgesetzänderung ausdrücklich davon
gesprochen wird, dass Eigeninvestitionen des Bundes in
den „Korb 2“ nicht einzubeziehen sind. Dies würde nach
unserer Einschätzung z. B. die Investitionen des Bundes
im Bundesfernstraßennetz ausschließen.

Ferner ist festzuhalten, dass zur Optimierung der Pla-
nungssicherheit der neuen Länder der Bund und die
neuen Länder alsbald eine konkrete Ausformulierung des
Volumens, der Struktur und der Vergabekonditionen der
„Korb 2“-Mittel aushandeln bzw. fixieren müssen. Dies-
bezüglich soll auch nochmals an den mehrfach von mir
gemachten Vorschlag erinnert werden, die Mittel im Rah-
men des „Korb 2“ auch stärker „erfolgsorientiert“ zu ver-
geben, wobei sich Erfolgskriterien an der korrekten
Verwendung der „Korb 1“-Mittel orientieren müssen,
aber auch an den sich in den einzelnen Länder konkret
bietenden Chancen zum Aufbau einer nachhaltigen und
sich selbst tragenden Wirtschaftsstruktur [vgl. SEITZ

(2004)]. Eine ausschließliche Orientierung der Mittelver-
teilung an der Einwohnerzahl ist keinesfalls sinnvoll und

Quellen: Berechnet aus Angaben des Solidarpaktfortführungsgesetzes sowie eigene Berechnungen.

Abbildung 2: Entwicklung der Osttransfers in Mill. Euro von 2005 bis 2020 (nur Ostflächenländer)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Korb 1 Korb 2 (ohne I-Zulage) Osttransfers insgesamtKorb 1 Korb 2 (ohne Investitionszulage) Osttransfers insgesamt



30

ifo Dresden berichtet 5/2006

Aktuelle Forschungsergebnisse

würde dazu beitragen, dass die Mittel in den Ländern mit
weniger Entwicklungspotenzialen nicht effizient einge-
setzt werden. Ziel des Aufbau Ost muss es aber sein,
Ostdeutschland insgesamt wirtschaftlich weiter zu ent-
wickeln, wobei die Entwicklung weder zwischen den
Ländern noch innerhalb der Länder homogen verlaufen
wird. Dieses Ziel lässt sich nur dann erreichen, wenn der
Bund wesentlich stärker als bisher auf die konkrete Pro-
jektauswahl Einfluss nimmt und hier auch zumindest
vereinfachte Evaluationsmethoden einsetzt. Zu denken
wäre auch an den Einsatz eines Expertengremiums zur
Wahrnehmung von Controlling- und Evaluationsaufga-
ben beim Einsatz der Osttransfers, um den politischen
Druck zur Gießkannenpolitik abzumildern und den Druck
auf die ostdeutschen Länder zu erhöhen. Solche Ent-
scheidungen und Maßnahmen müssen aber noch in die-
sem Jahr umgesetzt werden, um zu verhindern, dass
sich nach dem Jahr 2019 Kommissionen und Untersu-
chungsausschüsse mit der Frage beschäftigen müssen,
was beim Aufbau Ost schief gegangen ist und wo die
Milliardenbeträge für den Aufbau Ost geblieben sind! 
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1 Bei der Bestimmung der effektiven unterproportionalen kommunalen 
Finanzkraft der ostdeutschen Länder sind auch die überproportionalen
Einnahmen der ostdeutschen Länder aus dem Finanzausgleich zu
berücksichtigen, die diese aufgrund des geringeren Kommunalsteuer-
aufkommens aus dem Finanzausgleich erhalten.

2 Siehe hierzu Drucksache 14/6577 vom 4.7.2001 des Deutschen
Bundestages sowie Drucksache 485/01 des Bundesrates vom
13.7.2001. Beide Erklärungen sowie weitere Dokumente zum Maßstä-
begesetz und zum Solidarpakt können dem Band 73 der BMF-Schriften-
reihe „Die Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs“, Berlin
2003, entnommen werden.

3 In beiden Erklärungen ist ausdrücklich von „unter anderem“ die Rede, so
dass die nachfolgend aufgelisteten Leistungsarten einen ausdrücklich
exemplarischen Charakter haben und damit insbesondere der „Korb 2“
auch überproportionale Leistungen des Bundes für die NBL beinhalten
könnte.

4 Hierbei handelt es sich um die westdeutschen Flächenländer, die Trans-
ferzahlungen im Finanzausgleich erhalten.

5 Hierbei handelt es sich um die westdeutschen Flächenländer, die Trans-
ferzahlungen im Finanzausgleich leisten.

6 Man könnte diese Systematik auch noch um die tax expenditures des
Bundes erweitern, d. h. den Umstand berücksichtigen, dass dem Bund
durch steuerliche Fördermaßnahmen Einnahmenausfälle entstehen.
Auch hier könnte bzw. müsste man eine Unterscheidung nach ostspezi-
fischen (wie z. B. die Investitionszulage) und nicht ostspezifischen Kom-
ponenten vornehmen.

7 Hierbei handelt es sich um die Mittel aus dem ehemaligen „Investitions-
fördergesetz Aufbau Ost“ (IfG), die ein Volumen von ca. 3,3 Mrd. € hat-
ten.

8 Ohne die geringen investiven Zahlungen des Bundes an den kommuna-
len Sektor.

9 Auf der Ebene der Einzelländer schwanken die Zahlungen von Jahr zu
Jahr beträchtlich, wobei dies auch auf den Umstand zurückzuführen
sein dürfte, dass in der Kassenstatistik die Auslaufperiode nicht berück-
sichtigt wird.

10 Aus den sächsischen Angaben ergeben sich folgende Beträge für den
Korb 2 (netto der Investitionszulage) an die neuen Länder und Berlin:
2000: 4.019 Mill. €, 2001: 3.739 Mill. €, 2002: 3.528 Mill. €, 2003:
3.390 Mill. € und 2004: 3.275 Mill. €.


